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§ 12
Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen

(1) Solange in vorhandenen Anlagen die Arbeits
hygienischen Normativen gemäß § 6 Abs. 1 unter Be
rücksichtigung der Übergangsbestimmungen des § 23 
nicht eingehalten sind, sind geeignete Atemschutzgeräte 
(Filtermasken mit Aktivkohle-Einsatz oder Frischluft
geräte) zur Verfügung zu stellen und deren Benutzung 
zu kontrollieren.

(2) Berührung der Haut mit Anstrichstoffen ist mög
lichst zu vermeiden. Je nach Art und Umfang der Ge
fährdung sind geeignete Arbeitsschutzkleidung und 
-mittel zur Verfügung zu stellen und zu benutzen (z. B. 
Spritzeranzug, Handschuhe, Armschutz, Schürze).

(3) Den Werktätigen müssen Waschgelegenheiten zur 
Verfügung stehen, die TGL 10 699 — Gesundheitliche 
Anlagen für Arbeitsstätten — entsprechen. Zur Vorbeu
gung gegen Hauterkrankungen sind die Hände vor der 
Arbeit mit einer Hautschutzsalbe und nach dem 
Waschen mit einem Hautpflegemittel einzureiben. Art 
und Anwendung der Hautschutz- und Hautpflegemittel 
werden durch den Betriebsarzt festgelegt.

(4) Lösungs- und Verdünnungsmittel der Gefähr
dungsgruppen I und II im Sinne der Arbeitsschutz
anordnung 728 vom 13. Juni 1952 — Kennzeichnung der 
Löse- oder Verdünnungsmittel sowie Kennzeichnung 
der Erzeugnisse, in denen Löse- oder Verdünnungs
mittel enthalten sind — (GBl. S. 543, Ber. S. 732) dürfen 
zur Reinigung überhaupt nicht, solche der Gefährdungs
gruppe III nur ausnahmsweise für stark verschmutzte 
Hautstellen verwendet werden, die in anderer Weise 
nicht gereinigt werden können. Die Reinigung darf da
bei nur durch Betupfen mit einem Lappen erfolgen, der 
mit dem Lösungsmittel angefeuchtet ist.

(5) An Spritz- und Tauchlackieranlagen beschäftigte 
Werktätige unterliegen der ärztlichen Einstellungs
untersuchung und den Reihenuntersuchungen nach den 
darüber bestehenden Bestimmungen (vgl. § 20).

(6) Jugendliche unter 16 Jahren dürfen mit Spritz- 
und Tauchlackieren überhaupt nicht, Jugendliche über 
16 Jahren nur mit Zustimmung des Betriebsarztes be
schäftigt werden; ist kein Betriebsarzt vorhanden, ist 
für die Zustimmung der Leitende Betriebsarzt des Krei
ses, wenn es einen solchen noch nicht gibt, die Arbeits
sanitätsinspektion des Bezirkes zuständig.

§ 13
Elektrostatische Lackierverfahren

Bei Durchführung elektrostatischer Lackierverfahren 
sind die Richtlinien der Anlage 1 dieser Anordnung zu 
beachten.

§ 14
Spritz- und Tauchanlagen in Taktstraßen

(1) Wenn es die technologischen Verhältnisse erfor
dern, daß in Taktstraßen Anstrichstoffe durch Spritzen 
oder Tauchen aufgetragen werden, so dürfen die Spritz- 
bzw. Taucheinrichtungen nach Zustimmung der Arbeits
schutzinspektion, der Arbeitssanitätsinspektion und des 
örtlich zuständigen zentralen Brandschutzorgans abwei
chend von § 3 Abs. 1 in den Räumen aufgestellt werden, 
in denen sich die Taktstraßen befinden.

(2) Werden Anstrichstoffe mit einem Flammpunkt 
unter 21 °C verwendet oder wird im Warm- oder Heiß
spritzverfahren gearbeitet, so gilt der Bereich von 5 m

um die Spritz- bzw. Taucheinrichtung als explosions
gefährdete Betriebsstätte. Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, so gilt der angegebene Bereich als feuerge
fährdete Betriebsstätte.

(3) Im übrigen sind die §§ 3 bis 13 sinngemäß zu be
achten.

(4) Wenn es die betrieblichen oder örtlichen Verhält
nisse erfordern, z. B. in Betrieben, die Holz ver- oder 
bearbeiten, bei längeren Taktstraßen oder bei mehr als 
einer Taktstraße, sind bei der Zustimmung nach Abs. 1 
über die §§ 3 bis 13 hinausgehende Maßnahmen zur 
Sicherung der Werktätigen und zur Verhinderung der 
Ausdehnung eines etwa ausgebrochenen Brandes fest
zulegen; Maßnahmen dieser Art sind z. B. Unterteilung 
des Raumes durch Brandschutz-Konstruktionen nach 
TGL 10 685 — Bautechnischer Brandschutz — mit ent
sprechender Unterteilung der Taktstraßen, Schaffung 
besonderer Rückzugswege für die Werktätigen, Anbrin
gung von COo-Überflutüngsanlagen oder Regenvorhän
gen, Sicherung der Sauberhaltung des Bereiches der 
Taktstraße.

§ 15

Aufträgen von Anstrichstoffen durch Spritzen 
in anderen Arbeitsräumen

(1) Spritzarbeiten dürfen abweichend von § 3 Abs. 1 
in anderen Arbeitsräumen vorgenommen werden, wenn 
es in Einzelfällen aus betriebstechnischen Gründen nötig 
ist, z. B. bei sehr großen Werkstücken oder Fertigerzeug
nissen, an denen nachträgliche Ausbesserung erforder
lich ist.

(2) In den Fällen des Abs. 1 gilt der Bereich von 5 m 
um die Spritzstelle entsprechend § 4 Abs. 1 als feuer- 
bzw. explosionsgefährdete Betriebsstätte. Im übrigen 
sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen durch 
den Betriebsleiter unter Hinzuziehung des Sicherheits
inspektors und des Brandschutzverantwortlichen fest
zulegen. Die §§ 3 bis 13 sind dabei sinngemäß zu be
achten.

Sonstige Verfahren zum Aufträgen 
von Anstrichstoffen

§ 16
Aufträgen durch Walzenauftrag- und Lackgießmaschinen

(1) Walzenauftrag- und Lackgießmaschinen müssen in 
besonderen Räumen aufgestellt werden, die § 3 Abs. 2 
entsprechen. Für die Beurteilung dieser Räume als 
feuergefährdete bzw. explosionsgefährdete Betriebs
stätten gilt § 4 sinngemäß.

(2) Das Abdunsten und Trocknen der Werkstücke darf 
nur in besonderen Trockenkanälen oder Trockenräumen 
erfolgen.

(3) Walzenauftragmaschinen sind an eine wirksame 
Absaugeanlage anzuschließen.

(4) Das Abnehmen der Werkstücke an den Walzen
auftrag- und Lackgießmaschinen soll möglichst weit
gehend mechanisiert sein. Soweit Werktätige dabei be
schäftigt werden, muß an den Arbeitsplätzen, z. B. durch 
Absaugung der Lösungsmitteldämpfe nach unten und 
durch zugfreie Zuführung vorgewärmter Frischluft von 
oben, dafür gesorgt werden, daß die Konzentration der 
Luft an Schadstoffen im Atembereich der Werktätigen 
die Arbeitshygienischen Normativen nicht überschreitet 
(vgl. § 20). Die §§ 5 bis 12 und § 14 sind sinngemäß zu 
beachten.


